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Asylverfahren und Aufenthaltsgestattung
Wenn Sie als Asylsuchender/Flüchtling nach Deutschland kommen, müssen Sie nach 
Möglichkeit umgehend nach Ihrer Ankunft in Deutschland einen Asylantrag stellen. In 
Bremen melden Sie sich hierzu bei der:

Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber und Flüchtlinge im Lande Bremen (ZASt), 
Lindenstraße 110, 28755 Bremen.

Dort wird dann entschieden, ob Sie in Bremen bleiben können oder in ein anderes 
Bundesland verteilt werden müssen.

Nach der Aufnahme können Sie Ihren Asylantrag bei dem dann für Sie zuständigen BAMF 
stellen. Vom BAMF erhalten Sie auch eine Aufenthaltsgestattung, die als Nachweis dient, 
dass Sie sich für die Dauer des Asylverfahrens in Deutschland aufhalten dürfen. Diese 
Aufenthaltsgestattung müssen Sie immer bei sich führen. Die Aufenthaltsgestattung 
enthält die Auflage, wo Sie Ihren Wohnsitz nehmen müssen und ob Sie arbeiten dürfen. 
Weitere Informationen über das Asylverfahren finden Sie auf der Web-Seite des BAMF 
unter "Weitere Informationen". 

Wenn Sie Bremen für die Dauer des Asylverfahrens zugewiesen wurden, ist das 
Migrationsamt für die Dauer des Asylverfahrens für die Verlängerung der 
Aufenthaltsgestattung zuständig und für die Änderung der Auflage, wenn Sie arbeiten 
dürfen.

Basisinformationen

Für die Dauer des Asylverfahrens erhält der/die Asylsuchende eine Aufenthaltsgestattung. 
Diese wird erstmalig mit einer Gültigkeit von drei Monaten vom BAMF ausgestellt und 
fortlaufend bis zum Abschluss des Asylverfahrens vom Migrationsamt verlängert. 
(Die Aufenthaltsgestattung erfüllt nicht  den Rechtscharakter eines Aufenthaltstitels. Sie 
bescheinigt lediglich einen vorläufigen Aufenthalt während des Asylverfahrens). 

Die Aufenthaltsgestattung enthält Auflagen zur Wohnsitznahme und zur Erlaubnis von 
Beschäftigung und Studium, diese sind bindend.

Reisen ins Ausland sind mit der Aufenthaltsgestattung nicht möglich.
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Ablauf

Zur Verlängerung der Aufenthaltsgestattung geben Sie diese, wenn Sie noch in der 
Erstaufnahmeeinrichtung in der Lindenstraße oder in einem Übergangswohnheim wohnen, 
vor ihrem zeitlichen Ablauf bei der Leitung des Wohnheims ab. Das Wohnheim leitet die 
Aufenthaltsgestattung an das Migrationsamt zur Verlängerung weiter und Sie erhalten sie 
nach Verlängerung innerhalb von 1-2 Tagen zurück.

Wenn die Aufenthaltsgestattung durch das Migrationsamt verlängert wurde, erhalten Sie 
vom Migrationsamt eine neue Aufenthaltsgestattung, wenn die alte abläuft oder einen 
Termin zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis, wenn Ihr Asylantrag durch das BAMF 
anerkannt wurde.

Sollten Sie nicht mehr in einem Wohnheim  wohnen und Ihre Aufenthaltsgestattung in 
einer Woche ablaufen und Sie noch keine Post vom Migrationsamt bekommen haben, 
senden Sie uns bitte eine E-Mail an mailto:ref30@migrationsamt.bremen.de

Zuständige Stellen

Aufenthalt

+49 421 361-88630 (montags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr)
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen
office@migrationsamt.bremen.de

Migrationsamt

0421 361-88630
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen
office@migrationsamt.bremen.de

Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber und Flüchtlinge im Lande 
Bremen (ZASt)

Lindenstraße 110, 28755 Bremen
zast@soziales.bremen.de

Weitere Dienstleister

Nachfolgend aufgeführte Stellen stehen außerhalb der bremischen Verwaltung, können 
Ihnen aber bei der Inanspruchnahme der Dienstleistung behilflich sein. 
Die Angaben auf den verlinkten Darstellungen werden von den Dienstleistern selbst 
gepflegt und stehen nicht in der Verantwortung der bremischen Verwaltung.

https://sp-abnahme.calypso.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/migrationsamt/aufenthalt-104492
mailto:office@migrationsamt.bremen.de
https://sp-abnahme.calypso.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/migrationsamt-100086
mailto:office@migrationsamt.bremen.de
https://sp-abnahme.calypso.bremen.de/visitenkarte/zentrale-aufnahmestelle-fuer-asylbewerber-und-fluechtlinge-im-lande-bremen-zast-122966
mailto:zast@soziales.bremen.de


Seite 3 von 3

◦

◦

◦
◦

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Gebühren / Kosten

gebührenfrei  
Sollte Ihre Aufenthaltsgestattung ablaufen, das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen 
sein und Sie keinen Termin zur Verlängerung bekommen haben, wenden Sie sich bitte an 
Ihre Wohnheimleitung oder per E-Mail an ref30@migrationsamt.bremen.de

Rechtsgrundlagen
Asylgesetz (AsylG)

Weitere Informationen
BAMF
Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber und Flüchtlinge im Lande Bremen (ZASt) in 
Bremen

Aktualisiert am 05.11.2025

http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/ablauf-des-asylverfahrens-node.html
mailto:ref30@migrationsamt.bremen.de
https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/index.html
https://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite_node.html
https://www.soziales.bremen.de/soziales/zuwanderungsangelegenheiten-1622
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